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Rechtssatz

Unterscheidet sich ein neues Baugesuch nur in einem wesentlichen Nebenumstand von einem Projekt für das die

Erteilung einer Baubewilligung bereits rechtskräftig versagt worden ist, so liegt eine res iudicata vor. Wenn die allein zu

beurteilende Böschung vom Grundstück des Nachbarn, auf Grund dessen Berufung erst die Zurückweisung des

Bauansuchens erfolgt ist, im Gegensatz zu den früheren Projekten 6 m von der gemeinsamen Grundgrenze

weggerückt wurde, kann dies nicht mehr als dieselbe Sache beurteilt werden. Daß im vorliegenden Verfahren ebenso

wie in dem vorangegangenen die Frage zu beurteilen ist, ob eine durch Ebenseer-Steine befestigte Böschung als

Stützmauer anzusehen ist, macht das Projekt noch nicht zum gleichen.
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